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1. Änderung1. Änderung
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Baufeld Baufeld 44
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Im Baufeld 1 sind der Versorgung des Gebietes dienenden Läden nurIm Baufeld 1 sind der Versorgung des Gebietes dienenden Läden nur
bis zu einer Verkaufsfläche von 300 m² zulässig. Anlagen fürbis zu einer Verkaufsfläche von 300 m² zulässig. Anlagen für
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind im Baufeld 1Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind im Baufeld 1
unzulässig.unzulässig.
Im Baufeld 4 sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitlicheIm Baufeld 4 sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche
und soziale Zwecke sowie die der Versorgung des Gebietes dienendeund soziale Zwecke sowie die der Versorgung des Gebietes dienende
Läden mit nahversorgungsrelevantem Sortiment bis 300 m²Läden mit nahversorgungsrelevantem Sortiment bis 300 m²
Verkaufsfläche nur als Ausnahme zulässig. Unzulässig sindVerkaufsfläche nur als Ausnahme zulässig. Unzulässig sind

§§ Anlagen für sportliche ZweckeAnlagen für sportliche Zwecke
§§ der Versorgung des Gebietes dienende Schank- undder Versorgung des Gebietes dienende Schank- und

SpeisewirtschaftenSpeisewirtschaften
§§ nicht störende Handwerksbetriebenicht störende Handwerksbetriebe
§§ Betriebe des BeherbergungsgewerbesBetriebe des Beherbergungsgewerbes
§§ sonstige nicht störende Gewerbebetriebesonstige nicht störende Gewerbebetriebe
§§ Anlagen für VerwaltungenAnlagen für Verwaltungen
§§ GartenbaubetriebeGartenbaubetriebe
§§ Tankstellen sowieTankstellen sowie
§§ der Versorgung des Gebietes dienende Läden überder Versorgung des Gebietes dienende Läden über

300 m² Verkaufsfläche.300 m² Verkaufsfläche.

Innerhalb des Baufeldes 1 sind Nebengebäude, Stellplätze undInnerhalb des Baufeldes 1 sind Nebengebäude, Stellplätze und
Garagen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und derGaragen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der
festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche unzulässig.festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche unzulässig.

Im Baufeld 1 sind Wohn- und Schlafräume auf der dem VerkehrslärmIm Baufeld 1 sind Wohn- und Schlafräume auf der dem Verkehrslärm
abgewandte Ostseite der Gebäude anzuordnen.abgewandte Ostseite der Gebäude anzuordnen.

Innerhalb des Baufeldes 4 sind nur Gebäude zulässig, derenInnerhalb des Baufeldes 4 sind nur Gebäude zulässig, deren
Grundfläche nicht größer als 300 m² ist.Grundfläche nicht größer als 300 m² ist.

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen,Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen,
Mauerwerk, Erdfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben,Mauerwerk, Erdfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Tonscherben,
Metallsachen, Münzen, Knochen o. ä. entdeckt werden, sind dieseMetallsachen, Münzen, Knochen o. ä. entdeckt werden, sind diese
gem. §11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG unverzüglich demgem. §11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG unverzüglich dem
Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege undBrandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und
Archäologischen Landesmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege,Archäologischen Landesmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege,
und der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Die entdecktenund der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Die entdeckten
Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind gem. §11 Abs. 3Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind gem. §11 Abs. 3
BbgDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach Anzeige inBbgDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach Anzeige in
unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vorunverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor
Gefahren für die Erhaltung zu schützen. Funde sind unter denGefahren für die Erhaltung zu schützen. Funde sind unter den
Voraussetzungen des §11 Abs. 4 und des §12 BbgDSchGVoraussetzungen des §11 Abs. 4 und des §12 BbgDSchG
abgabepflichtig.abgabepflichtig.
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ORIGINALMASSSTAB 1 : 1000 ORIGINALMASSSTAB 1 : 1000 (A3)(A3) P l a n u n g s b ü r oP l a n u n g s b ü r o

WOLFFWOLFF
Bonnaskenstr. 18Bonnaskenstr. 18          //  19  03044 Cottbus19  03044 Cottbus

pp ll aa nn uu nn gg ss bb rr oo -- ww oo ll ff ff eedd.. ..ww wwww
ii ffnn ..ddeeffffllooww--oorreeuubbssnnuunnaallppoo gg@@

uu ee
tel (0355) 70 04 57   fax 70 04 90tel (0355) 70 04 57   fax 70 04 90

architektur- stadt und dorfplanungarchitektur- stadt und dorfplanung

TEXTLICHE FESTSETZUNGENTEXTLICHE FESTSETZUNGEN

NUTZUNGSSCHABLONENNUTZUNGSSCHABLONEN
ALS FESTSETZUNGENALS FESTSETZUNGEN

Geobasisdaten © GeoBasis-DE/LGBGeobasisdaten © GeoBasis-DE/LGB


